
Kritik an der Entscheidung des Bayerischen Obersten Lan-
desgerichts vom 11.2.1991, BReg. 1 a Z 66/90 (FamRZ 1991,
1485) knüpft lediglich an die Umstände des dort entschiede-
nen Einzelfalles an (vgl. Pfeiffer, a. a. O.; ebenso Soergel/Wolf,
a. a. O., § 2265 Rdnr. 3).

aa) Das Landgericht hat es rechtsfehlerfrei abgelehnt, aus
dem Inhalt der eigenhändigen Testamente vom 6.10. und
29.11.1987 den Schluss zu ziehen, die Eheleute hätten ge-
meinschaftlich testiert. Eine gemeinschaftliche Erklärung ist
nämlich, auch wenn man alle von der Rechtsbeschwerde
angeführten Umstände zusammennimmt, den beiden Testa-
menten der Ehegatten selbst nicht zu entnehmen. Dass sie 
am selben Ort in einem zeitlichen Abstand von knapp acht
Wochen errichtet worden sind und sich nach Inhalt und Fas-
sung in allen wesentlichen Punkten gleichen, ist angesichts
der entscheidenden Tatsache, dass die Eheleute nicht als ge-
meinschaftlich handelnd (erklärend) aufgetreten sind, uner-
heblich. Nach außen sind die beiden Testamente selbständige
Einzelverfügungen geblieben und in keiner Weise – jedenfalls
nicht aus den Urkunden selbst erkennbar – als Einheit anzuse-
hen. Jeder Ehegatte hat sein Testament für sich ohne Bezug-
nahme auf die letztwillige Verfügung des anderen errichtet.
So haben beide Eheleute etwa die Worte „ich“ und „mein ge-
samtes Vermögen“ verwendet (vgl. BGHZ 9, 17; BayObLG,
FamRZ 1991, 1485, 1486; FamRZ 1993, 240, 241; OLG
Köln, OLGZ 1968, 321, 322; OLG Hamm, OLGZ 1979, 262,
266 f.).

bb) Geben – wie hier – Einzeltestamente von Eheleuten
selbst keinen Anhalt dafür, dass es sich um ein gemeinschaft-
liches Testament handelt, kommt es nach der vom Senat ge-
teilten Auffassung der Rechtsprechung nicht darauf an, ob der
Wille der Ehegatten, ein gemeinschaftliches Testament zu
errichten, auf andere Weise, d. h. durch außerhalb der Testa-
mente liegende Umstände, erweisbar ist (vgl. die Zitate unter
Ziff. 1. b). Insoweit kommt es auf die von der weiteren Be-
schwerde vorgetragenen Indizien für eine übereinstimmende
Willensbildung der Eheleute nicht an.

Handels- und Gesellschaftsrecht,
Registerrecht

7. BGB § 168; HGB §§ 12 Abs. 2, 162 Abs. 1 und 3 (Nach-
weis der Erbfolge in Kommanditanteil durch Erbschein auch
bei Generalvollmacht über den Tod hinaus)

Bei der Anmeldung des Ausscheidens des verstorbenen
Kommanditisten und des Eintritts seiner Erben in die
Gesellschaft ist die Vorlage eines Erbscheins zum Nach-
weis einer auf privatschriftlichem Testament beruhenden
Erbfolge auch dann regelmäßig erforderlich, wenn die
Anmeldung durch einen Bevollmächtigten des verstorbe-
nen Kommanditisten aufgrund einer über den Tod hinaus
erteilten Generalvollmacht erfolgt.

KG, Beschluss vom 12.11.2002, 1 W 462/01

Aus den Gründen:

(…)

2. (…) Das Landgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausge-
gangen, dass die Erbfolge nach der verstorbenen Kommandi-
tistin vorliegend gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 HGB durch Vor-
lage eines Erbscheins nachzuweisen ist und die Vorlage eines
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Erbscheins nicht deshalb entbehrlich ist, weil die Beteiligten
nicht nur Testamentsvollstrecker über den Nachlass der Erb-
lasserin sind, sondern auch durch die ihnen erteilte notarielle
Generalvollmacht vom 11.2.1993 zu ihrer Vertretung über
ihren Tod hinaus bevollmächtigt worden sind.

a) Wie der Senat bereits in seinem Beschluss vom 30.5.2000,
1 W 931/99 (FGPrax 2000, 249) dargelegt hat, ist gemäß § 12
Abs. 2 Satz 2 HGB bei Anmeldungen, die der Rechtsnachfol-
ger eines im Handelsregister eingetragenen Beteiligten vor-
nimmt, die Rechtsnachfolge regelmäßig durch öffentliche Ur-
kunden (vgl. § 415 ZPO) nachzuweisen, Es ist nicht Aufgabe
des Registergerichts, die Rechtsnachfolge zu prüfen und da-
rüber zu entscheiden, sondern Sache des Anmeldenden, diese
nachzuweisen. Ebenso wenig ist es befugt, die Eintragung
einer Rechtsnachfolge allein aufgrund der Angaben in der
Anmeldung vorzunehmen. Soweit die Erbfolge auf gesetz-
lichem Erbrecht oder auf einer privatschriftlichen Verfügung
von Todes wegen beruht, ist sie daher regelmäßig durch Erb-
schein (§ 2353 BGB) nachzuweisen. Letzteres ist vorliegend
der Fall; die Erblasserin hat ihre Erben durch das privat-
schriftliche Testament vom 5.8.1998 bestimmt, während die
eingereichten notariellen Erbverträge lediglich die Ausset-
zung von Vermächtnissen betrafen.

b) Weiter zutreffend hat das Landgericht angenommen, dass
ein Erbnachweis auch nicht im Hinblick auf die angeordnete
Testamentsvollstreckung entbehrlich ist. Denn das von den
Beteiligten eingereichte Testamentsvollstreckerzeugnis vom
22.9.1999 bezeugt gemäß §§ 2368 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, 2353
BGB nur ihre Rechtsstellung als Testamentsvollstrecker,
nämlich ihre wirksame Ernennung sowie den Umfang ihrer
Befugnisse über den Nachlass, die entsprechend der Anord-
nung der Erblasserin im Testament vom 5.8.1998 auf die Aus-
einandersetzung des Nachlasses beschränkt sind (s. a. zum
Umfang der Anmeldebefugnis des bloßen Abwicklungsvoll-
streckers Senat, OLGZ 1991, 261/265 m. w. N.). Es bezeugt
jedoch nicht die Personen der Erben, die Gesamtrechtsnach-
folger in den Kommanditanteil der Erblasserin geworden und
als solche im Handelsregister einzutragen sind (vgl. Senat,
FGPrax 2000, 249/250 m. w. N.). Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2
HGB bedarf es daher weiterhin der Vorlage eines Erbscheins.

Dies entspricht im Übrigen der Rechtslage im Grundbuchbe-
richtigungsverfahren, auf die sich die Beteiligten in anderem
Zusammenhang berufen. Auch soweit der Testamentsvoll-
strecker die Eintragung der Erben selbst im Grundbuch be-
antragt, hat er gemäß § 35 Abs. 1 GBO nach ganz einhelliger
Auffassung regelmäßig einen Erbschein vorzulegen. Denn er
ist kraft seines Amtes nicht dazu ermächtigt, aufgrund eigener
verantwortlicher Prüfung die Erbfolge selbst verbindlich fest-
zustellen. Diese Prüfung obliegt vielmehr dem Grundbuch-
amt. Eine Ausnahme gilt lediglich für den grundbuchmäßigen
Vollzug von Verfügungen des Testamentsvollstreckers über
ein Nachlassgrundstück, bei denen es gemäß § 40 GBO kei-
ner Voreintragung der Erben (anstelle des Erblassers) bedarf
(vgl. zu Vorstehendem KG, JW 1938, 122; OLG Köln,
Rpfleger 1992, 342; Demharter, GBO, 24. Aufl., § 35 Rdnr. 4
und 9). Eine vergleichbare Ausnahme besteht für die Übertra-
gung eines Kommanditanteils durch die Erben des Komman-
ditisten nicht, sondern es bedarf zunächst deren Eintragung
als Gesamtrechtsnachfolger.

c) Schließlich hat das Landgericht frei von Rechtsfehlern
die Vorlage eines Erbscheins auch nicht im Hinblick auf die
den Beteiligten seitens der verstorbenen Kommanditistin
erteilte Generalvollmacht vom 11.2.1993 als entbehrlich an-
gesehen, durch die sie zu ihrer Vertretung in allen ihren Ange-
legenheiten, bezogen auf alle Rechtsgeschäfte und Rechts-
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handlungen, die von ihr vorgenommen werden können, so-
weit Vertretung gesetzlich zulässig ist, bevollmächtigt worden
sind und die durch ihren Tod nicht erlöschen sollte.

Es ist allgemein anerkannt, dass eine über den Tod des Voll-
machtgebers hinaus erteilte Vollmacht für und gegen die Er-
ben wirkt und der Bevollmächtigte im Rahmen der ihm erteil-
ten Vertretungsmacht mit Wirkung für sie – jedoch nur bezo-
gen auf den Nachlass – alle Geschäfte vornehmen kann, zu
denen der Erblasser in der Lage war. Bei entsprechendem
Umfang der Vollmacht kann er daher auch Anmeldungen zum
Handelsregister vornehmen, wobei er das Bestehen der Voll-
macht in der Form des § 12 Abs. 2 Satz 1 HGB nachzuweisen
hat (vgl. Soergel/Leptien, BGB, 13. Aufl., § 168 Rdnr. 31–34
m. w. N.).

Allerdings erscheint bereits zweifelhaft, ob eine Generalvoll-
macht über den Tod hinaus auch zur Anmeldung des Aus-
scheidens des Vollmacht gebenden Kommanditisten durch
Tod und des Eintritts seiner Erben als Gesamtrechtsnachfol-
ger zum Handelsregister ermächtigt (so aber OLG Hamburg,
MDR 1974, 1022). Denn naturgemäß handelt es sich hierbei
um eine Anmeldung, die der Vollmachtgeber nicht selbst hätte
vornehmen können. Auch liegen der Anmeldung keinerlei
rechtsgeschäftliche Vorgänge zugrunde, auf die sich eine Voll-
macht nur beziehen kann. Generell ist schließlich zu berück-
sichtigen, dass sich für den Erben aus der Gesellschafterstel-
lung des Erblassers zahlreiche Anmeldungen ergeben können,
von denen nicht nur der Nachlass, sondern auch sein Eigen-
vermögen betroffen ist. Da sich die Vollmacht auf den Nach-
lass beschränkt, wird der Bevollmächtigte in diesen Fällen
weder materiell für den Erben handeln noch Registeranmel-
dungen für ihn vornehmen können (vgl. Gustavus, GmbHR
1978, 219/222 f.). Vorliegend kann diese Frage jedoch dahin-
gestellt bleiben, da Gegenstand dieses Verfahrens lediglich
die auf Vorlage eines Erbscheins gerichtete Zwischenverfü-
gung des Registergerichts ist.

Die Notwendigkeit des Nachweises der Erbfolge trotz Be-
stehens einer Vollmacht über den Tod hinaus ergibt sich wie-
derum aus dem Umstand, dass die Erben der ausgeschiedenen
Kommanditistin zunächst als Gesamtrechtsnachfolger im
Handelsregister einzutragen sind und das Registergericht sich
insoweit nicht mit der Erklärung des Bevollmächtigten über
den Eintritt der Rechtsnachfolge begnügen darf, sondern
diese nachzuprüfen hat.

Auch dies entspricht der vergleichbaren Rechtslage im Grund-
buchberichtigungsverfahren. Nach allgemeiner Meinung hat
auch der über den Tod hinaus Bevollmächtigte – ebenso wie
der Testamentsvollstrecker – in der Regel einen Erbschein
vorzulegen, wenn er die Eintragung der Erben selbst im
Grundbuch gemäß § 35 Abs. 1 GBO beantragt. Auch das
Grundbuchamt kann sich nicht mit bloßen Erklärungen des
Bevollmächtigten begnügen, sondern ist verpflichtet, von
Amts wegen gemäß §§ 51, 52 GBO für die Eintragung des
Bestehens einer Nacherbfolge oder Testamentsvollstreckung
Sorge zu tragen, und hat daher die Erbfolge nachzuprüfen
(vgl. zu Vorstehendem LG Heidelberg, NJW 1973, 1088; 
Meikel/Roth, Grundbuchrecht, 8. Aufl., § 35 Rdnr. 27; Schöner/
Stöber, Grundbuchrecht, 12. Aufl., Rdnr. 3571 m. Fn. 10).
Anderes gilt wiederum nur dann, wenn der Bevollmächtigte
über ein Nachlassgrundstück verfügt. Da die Vollmacht ihn
mit Wirkung gegenüber den Erben ermächtigt, alle Geschäfte
vorzunehmen, zu denen der Erblasser in der Lage war, wozu
auch Verfügungen über Nachlassgrundstücke gehören, genügt
die Vorlage der Vollmacht zum Nachweis seiner Verfügungs-
befugnis, soweit es nicht der Voreintragung der Erben bedarf
(vgl. KG, DNotZ 1935, 600 = JW 1935, 2153 = JFG 12, 274;
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Demharter, § 35 Rdnr. 9). Ein vergleichbarer Fall ist – wie
dargelegt – hier nicht gegeben.

Die hier vertretene Auffassung steht auch nicht im Wider-
spruch zu der von den Beteiligten angezogenen Entscheidung
des OLG Hamburg (DNotZ 1967, 30; die bereits zitierte Ent-
scheidung MDR 1974, 1022 äußert sich zur Frage des Nach-
weises der Erbfolge nicht). Denn sie betraf eine durch einen
über den Tod hinaus Bevollmächtigten vorgenommene
Anmeldung des Wechsels des Inhabers einer Firma, dem die
Übertragung einer dem Erblasser gehörenden Firma auf eine
KG zugrunde lag. Aus dem Umstand, dass eine Eintragung
der Erben des Inhabers als solche im Handelsregister nicht er-
folgt, sondern aufgrund der Anmeldung der bisherige Inhaber
zu löschen und der neue einzutragen ist, folgert das Gericht,
dass es eines Nachweises der Erbfolge nicht bedürfe. Denn
der Bevollmächtigte, der nach dem Tode des Inhabers die
Übertragung der ihm gehörenden Firma vornimmt und den
Inhaberwechsel anmeldet, handele aufgrund der Vollmacht
des Erblassers und sei damit zum Nachweis der Erbfolge
nicht verpflichtet (ähnlich Schlegelberger/Hildebrandt/Steck-
hahn, HGB, 5. Aufl., § 12 Rdnr. 19: Der über den Tod hinaus
Bevollmächtigte könne die Anmeldung noch im Namen des
Rechtsvorgängers vornehmen und müsse dann keinen Erb-
nachweis vornehmen).

Es kann dahinstehen, ob der Ansicht des OLG Hamburg zu
folgen ist. Denn die die Entscheidung tragende Erwägung,
dass es der Eintragung der Erben des verstorbenen Inhabers
nicht bedürfe, trifft – wie dargelegt – im Fall der Anmeldung
des Ausscheidens eines Kommanditisten durch Tod, des Ein-
tritts der Erben an dessen Stelle und der anschließenden Über-
tragung des Kommanditanteils auf einen Dritten nicht zu.
Vielmehr bedarf es gerade zunächst der Eintragung der Erben
als Gesamtrechtsnachfolger des ausgeschiedenen Kommandi-
tisten im Handelsregister, so dass ein Nachweis der Erbfolge
gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht entbehrlich ist. Eine An-
meldung des Bevollmächtigten im Namen des Rechtsvorgän-
gers liegt in diesem Fall naturgemäß nicht vor, so dass auf
einen Erbnachweis aus diesem Grunde nicht verzichtet wer-
den kann.

8. HGB §§ 13 d, 13 e, 13 g (Eintragung einer Zweignieder-
lassung einer in einem anderen Mitgliedstaat der EU gegrün-
deten Kapitalgesellschaft)

Die Eintragung einer Zweigniederlassung einer in einem
anderen Mitgliedstaat der EU gegründeten Kapitalgesell-
schaft kann nicht allein mit der Begründung abgelehnt
werden, die Gesellschaft sei im Inland nicht rechtsfähig,
weil sie im Ausland nur einen statuarischen Sitz und da-
mit keine Hauptniederlassung habe. (Leitsatz der Schrift-
leitung)

Pfälzisches OLG Zweibrücken, Beschluss vom 26.3.2003,
3 W 21/03

Zum Sachverhalt:

Die betroffene Gesellschaft ist eine beschränkt haftende Kapitalge-
sellschaft englischen Rechts (limited), die mit der deutschen GmbH
vergleichbar ist, Sie wurde am 4.12.2001 gegründet und im Gesell-
schaftsregister für England und Wales eingetragen. Gegenstand des
Unternehmens, das im Vereinigten Königreich nicht werbend tätig
ist, ist die Herstellung und der Vertrieb von Video-CD-ROMs und
DVDs. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100 britische
Pfund. Mit Notarurkunde vom 24.1.2002 meldete der Direktor (Ge-
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